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II. Zum Entwurf im Einzelnen 
 

1. Im Entwurf wird fälschlicherweise der laufbahnrechtliche Begriff „Eingangsamt“ ver-

wandt. Richtig ist gemäß Laufbahngesetz Berlin (LfbG) „Einstiegsamt“. 

2. Stellenbewertungen finden im Land Berlin weitgehend nach dem Gutachten der KGSt 

von 2009 zur Stellenbewertung statt. In dem Gutachten selber wird unter Ziffer 1.5.3 

zu Stellenbewertung und Obergrenzen u.a. ausgeführt: 

„Die sachgerechte Bewertung der Stellen ist durch Obergrenzen tendenziell in 

Frage gestellt.“ 

Der DGB schließt sich insofern der im KGSt Gutachten selbst vorgenommenen Bewer-

tung an. Wir fordern eine sachgerechte Bewertung der Stellen und somit eine aufga-

benadäquate Besoldung der Beamtinnen und Beamten im Berliner Landesdienst. 

3. Der DGB regt an, die folgenden kritischen Punkte zur Dienstpostenbewertung nach 

dem bereits erwähnten Gutachten 1/2009 der KGSt zu regeln: 

 wissenschaftliche Begleitung, 

 notwendige Weiterentwicklung der Methode, da das Gutachten selbst ausdrück-

lich betont, auf Gemeinden mit max. 300.000 Einwohnern anwendbar zu sein und 

Berlin sowohl Land als auch Stadt ist und daher gemeindliche und staatliche Auf-

gaben nicht getrennt sind (so wurden die Tätigkeiten in den bezirklichen Standes-

ämtern nach Methode KGSt abgewertet, ohne diese Betrachtung durchzuführen), 

 zwingende Bewertungskommissionen unter Beteiligung der Personalvertretungen, 

wie vom Gutachten empfohlen. 

Hierzu könnte eine Kooperationsvereinbarung mit den Gewerkschaften angestrebt 

werden oder alternativ mit dem HPR eine Dienstvereinbarung (aus-)verhandelt werden.  

4. Im § 5 (besondere Stellenobergrenzen) wird unter 1. a) der mittlere Dienst des Polizei-

vollzugsdienstes geregelt. Hiernach liegen die Stellenobergrenzen in den Besoldungs-

gruppen A 8 und A 9 jeweils bei 50 Prozent. 

Im Polizeivollzugsdienst des Landes Berlin gibt es keine Besoldungsgruppe A 9 im mitt-

leren Dienst. Dies ist der Umsetzung und Fortführung der zweigeteilten Laufbahn ge-

schuldet. Beamtinnen und Beamte, die nach A 9 ernannt werden, werden zeitgleich in 

die Laufbahngruppe 2 (den gehobenen Dienst) übergeleitet. Die Festlegung der Stel-

lenobergrenzen im mittleren Dienst muss deshalb überarbeitet werden. 

Außerdem muss berücksichtigt werden, dass die Kolleginnen und Kollegen nach Been-

digung der Ausbildung ihren Dienst mit A 7 beginnen. Die Besoldungsgruppe A 8 ist 

somit das erste Beförderungsamt. Gerade unter Berücksichtigung der Anforderungen, 

die der Polizeivollzugsdienst mit sich bringt und auch den besonderen Gefahren, denen 

Polizeibeamte ausgesetzt sind, muss es eine Selbstverständlichkeit sein, dass nach Be-

endigung der Probezeit und dem Vorliegen der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen 

eine Beförderung nach A 8 erfolgt. Sinnvoll wäre es, wenn die Beamtinnen und Beam-

ten schon nach Beendigung ihrer Ausbildung ihren Dienst mit der Besoldungsgruppe 






